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Sehr geeh 

bezugnehmend auf Ihr oben genanntes Schreiben teile ich Ihnen mit, dass Ihr 

Anliegen geprüft wurde. 

Gemäß 8 81 Abs. 1 Nr. 4 HDSIG besteht kein Informationsanspruch gegenüber 

Justizvollzugsbehörden, soweit sie im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln. 

Sowohl das Hessische Ministerium der Justiz als Aufsichtsbehörde wie auch die 

hessischen Justizvollzugsanstalten stellen Behörden im Sinne der vorgenannten 

. Vorschrift dar. Die Gefangenenarbeit, auch in sogenannten Unternehmerbetrie- 

ben, ist Teil der justiziellen Tätigkeit, da sie einen integralen Bestandteil der voll- 

zuglichen Behandlung von Gefangenen darstellt, vgl. $ 27 Abs. 1 Satz 1 

HessStVollzG. | 
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Die von Ihnen erbetene Auskunft kann somit insgesamt nicht erteilt werden und ist 

daher auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt möglich ($ 87 Abs. 3 Satz 2 

HDSIG). Andere Grundlagen für Informationsansprüche sind vorliegend nicht 

einschlägig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 


